
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffentliche Bekanntmachungen 

der Stadt Wuppertal 


Zusammenstellung der Bekanntmachungen und Mitteilungen der Stadt 
Wuppertal, die vom 10.09.2007 an im Eingangsbereich des Rathauses 
Barmen (Johannes-Rau-Platz 1) aushängen/ausgehangen haben. 

Inhaltsverzeichnis Seite 
Bauleitplanung / Grundstücksverfügungen: 
• Anlegung eines Grundbuchblatts Gemarkung Cronenberg/Kuchhausen 2 
• Durchführungsplan 32 – Umgebung des Rathauses Cronenberg – 3 
• Flächennutzungsplanänderung Nr. 13 – Baumarkt Widukindstraße – 

und Vorhabenbezogener Bebauungsplan 1073 V – Baumarkt Widu
kindstraße 

5 

Sonstiges: 
• Jahresabschluss der Regional 2006 Agentur 7 
• Jagdverpachtung 12 
• Jahresabschluss 2006 der Stadtsparkasse Wuppertal 14 
• Kommunalwahl am 26. September 2004 – Nachfolge eines Bezirksver

treters 
15 

• Verband Evangelischer Kirchengemeinden – Aufbietung von Wahlgrä
bern 

16 

• Kraftloserklärung vom Sparkassenbuch Nr. 3412483863 18 
• Aufgebote von Sparkassenbüchern 19 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 24.09.2007 bis 25.10.2007 einschließlich 

Der Ausschuss Bauplanung der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 14.08.2007 die 
Aufstellung und öffentliche Auslegung zur Aufhebung des nachstehend genannten Bauleitplanes 
beschlossen. 

Durchführungsplan 32 – Umgebung des Rathauses Cronenberg 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich erfasst die Ortsmitte Cronenbergs, d.h. die zentral 
gelegenen Abschnitte der Hauptstraße und der Solinger Straße, sowie die südlich davon 
gelegenen Gebiete mit den zum Zentrum orientierten Abschnitten der Schorfer Straße, der 
Rathausstraße, der Karl-Greis-Straße und der Kemmannstraße. 

Der genannte Bauleitplan liegt im Original gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artikel I des 
Gesetzes vom 21.12.2006 (BGBl. I S.3316) in dem angegebenen Zeitraum mit Begründung zur 
Einsichtnahme aus. Die Auslegung findet im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-
Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), 1. Etage, vor Zi. 
C156, während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 9:00 bis 15:00 Uhr 
und freitags von 9:00 bis 12:30 Uhr (Feiertage ausgenommen) statt. 
Außerdem können Kopien dieses Planes im Informationszentrum Wuppertal Elberfeld, 
Döppersberg, montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr und samstags von 9:00 bis 13:00 Uhr 
sowie zusätzlich in der Bezirksvertretung Cronenberg (bis 12:00 Uhr) während der 
Offenlegungszeit eingesehen werden. 
Stellungnahmen zu dem genannten Bauleitplan können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), 3. Etage, Zi. C327, 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach 
§47 VwGO (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
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werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 

aber hätten geltend gemacht werden können. 

Von einer Umweltprüfung wird abgesehen, da keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten 

sind. 


Wuppertal, den 06.09.2007 

Der Oberbürgermeister 


gez. 

Jung 



 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Genehmigung von Bauleitplänen 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die nachstehend genannte 
Flächennutzungsplanänderung gemäß § 6 des Baugesetzbuchs ( BauGB ) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.2006 (BGBl. I S. 2099)  genehmigt. 

Flächennutzungsplanänderung Nr. 13 – Baumarkt Widukindstraße 

Gebiet: Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung betrifft den Bereich nördlich 
der Widukindstraße von der Waldeckstraße bis zur Widukindstraße Haus Nr. 70 in einer 
Tiefe von ca. 65 Meter im Westen und ca. 110 Meter im Osten. 

Beschluß des Rates der Stadt vom 12.02.2007 

Verfügung der Bezirksregierung vom 15.08.2007 ( 035.002.001-14W-13 ) 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 12.02.2007 den nachstehend 
genannten Vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Satzung nach §10 BauGB beschlossen. 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 1073 V – Baumarkt Widukindstraße 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 
1073V liegt im Osten von Wuppertal unmittelbar an der Nahtstelle der Stadtbezirke 
Oberbarmen und Heckinghausen und umfasst einen Bereich zwischen dem Bahnhof 
Wuppertal Oberbarmen und der Widukindstraße. Er erstreckt sich von der Waldeckstraße bis 
zur Widukindstraße Höhe Hausnummer 70 -in einer Tiefe von ca. 65 Meter im Westen und 
ca. 110 Meter im Osten-. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
Der genannte Bauleitplan wird mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-
Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstr. 10), 1. Etage, Zi. 
C156, während der Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr und 
donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns 
Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt des Bauleitplanes und der Begründung wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 

Hinweise 
1. 	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.2006 (BGBl. I S. 2099) über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in 
eine bisher zulässige Nutzung durch die o. g. Bauleitpläne und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. 	 Eine Verletzung der in § 215 (1) Nr. 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften wird 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit der Bekanntmachung der 
o. g. Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden ist. 

3. 	 Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

03. Mai 2005 (GV NRW S. 498), beim Zustandekommen der o.g. Bauleitpläne kann 

nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
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b) 	 der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) 	 der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d) 	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

Wuppertal, den 13.06.2007 
Der Oberbürgermeister 
i.V. 

gez. 

Dr. Slawig 
Stadtdirektor 













 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jagdverpachtung 


Die Jagdnutzungen der nachstehenden gemeinschaftlichen Pachtreviere in 
Wuppertal sollen wegen Ablauf der bestehenden Jagdpachtverträge mit Wirkung 
vom 01. April 2008 auf die Dauer von neun Jahren neu verpachtet werden. 

1. Wuppertal IV - Dönberg -

Das Pachtrevier liegt im Norden des Stadtteiles Wuppertal-Elberfeld; seine bejagbare 
Fläche beträgt ca. 450 ha. 
Vorkommende Wildarten: Rehwild und Niederwild. 
Festgesetzter Abschuss 2007/2008: 4 Rehböcke I, 3 Rehböcke II, 7 Kitze und 6 
Ricken 

Einsicht in die Verpachtungsunterlagen: 
Vom 10. September bis 24. September 2007 in der Bezirksverwaltungsstelle 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Zimmer 36 , Rathaus Altbau, montags bis 
freitags von 08.00 bis 12.30 Uhr 

2. Wuppertal XIV – Südhöhen/Wuppertal-Mitte - 

Das Pachtrevier ist die Zusammenfassung der früheren städtischen Sicherheits- 

jagden und erstreckt sich von der Kaiser-Wilhelm-Höhe im Osten, Barmer Wald, 

Kothener Busch, Friedenshöhe, Friedrichsberg, Kiesberg, Auf der Königshöhe, 

Waldesruh im Westen; seine bejagbare Fläche beträgt ca. 500 ha. 

Vorkommende Wildarten: Rehwild und sonstiges Niederwild. 

Festgesetzter Abschuss 2007/2008: 4 Rehböcke I, 3 Rehböcke II, 7 Kitze und 

7 Ricken. 

Daneben ist vom Pächter/in der Jagdschutz incl. der Wildbergung im sog. 

„Innenstadt-Riegel“ zu gewährleisten; dieser erstreckt sich vom Sonnborner Kreuz 

 im Westen bis zur Schwelmer Stadtgrenze im Osten.  


Einsicht in die Verpachtungsunterlagen: 

Vom 10. September bis 24. September 2007 in der Bezirksverwaltungsstelle 

Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Zimmer 36 , Rathaus Altbau, montags bis 

freitags von 08.00 bis 12.30 Uhr 


Die jeweiligen Verpachtungsunterlagen bestehen aus Lageplänen der Reviere, 

Vertragsmustern, dreijährigen Abschussplänen für Rehwild und den letzten jährlichen 

Streckenmeldungen. Die Unterlagen sind jeweils nur im Original ausgelegt. Sie 

können nicht verschickt oder vervielfältigt werden.  


Die Verpachtung erfolgt durch Einholung schriftlicher Gebote, die unter Beifügung 

des Nachweises der Jagdpachtfähigkeit (§ 11 Abs. 5 Bundesjagdgesetz) innerhalb 

von 2 Wochen ab Veröffentlichung, also bis zum 24. September 2007 per 




 

 

 

 

Einschreiben im verschlossenen Umschlag unter dem Kennwort des jeweiligen 
Pachtreviers an die untenstehende Anschrift gerichtet werden können.  

Wegen der besonderen Problematik stadtnaher Jagdreviere sind auswärtige Bieter 
verpflichtet, einen amtlich bestätigten Jagdaufseher vertraglich einzubinden, der 
seinen Wohnsitz in Wuppertal oder der unmittelbaren Umgebung hat. 

Die Verpächterin behält sich den Zuschlag unter den Bietern vor. 

Wuppertal, 31 . August 2007 

Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Wuppertal 
Jagdvorsteher Herrn Helmut Kuhlendahl 
Am Dönberg 114 
42111 Wuppertal 



 

 
 

 
  
 

 
  
 

 
 

 
  
 

Jahresabschluss 2006 der Stadtsparkasse Wuppertal 

Der festgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2006, versehen 
mit dem Bestätigungsvermerk der zuständigen Prüfungsstelle, liegt in den 
Kassenräumen unserer Geschäftsstellen sowie der Hauptstelle zur Ein
sichtnahme öffentlich aus. 

Wuppertal, den 04.09.2007 
Stadtsparkasse Wuppertal 
Der Vorstand 

Dokument1 



  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Bekanntmachung 

Kommunalwahl am 26. September 2004 
Nachfolge eines Bezirksvertreters 

Der aus dem Listenwahlvorschlag der Christlich Demokratischen Union Deutschlands – 
CDU – für die Bezirksvertretung Cronenberg gewählte Bewerber, 

Herr Gerd Folker Weisbeck, 

ist am 21. August 2007 verstorben. Als Nachfolger wird der unter der lfd. Nr. 9 des 
Listenwahlvorschlages der Christlich Demokratischen Union Deutschlands – CDU – für die 
Bezirksvertretung Cronenberg benannte Bewerber, 

Herr Calogero Lo Bue,
 
geb. 1959 in Italien, 


 wohnhaft Herichhauser Str. 57 b, 42349 Wuppertal, 


festgestellt. 

Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats beim Wahlleiter für das Stadtgebiet 
Wuppertal, Johannes-Rau-Platz 1, 42269 Wuppertal, Einspruch eingelegt werden. Der Ein
spruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. Die Frist zur 
Erhebung eines Einspruchs beginnt am Tage dieser Bekanntmachung. 

Wuppertal, den 31. August 2007 

Der Wahlleiter für das Stadtgebiet Wuppertal 
I.V. 

gez. 

Dr. Slawig 
Stadtdirektor 














